
cherheit oder die Wissenschaft und die
Kultur als Angelegenheiten von nationa-
ler Bedeutung zu betrachten, die folglich
auf die zentrale und nicht auf die dezen-
trale Ebene gehören. Eine solche Kompe-
tenzzuweisung würde aber die deut-
schen Länder zu Verwaltungsregionen
oder Kommunalverbänden herabstufen
und dem deutschen Föderalismus seinen
Kern nehmen. Unter dem Gesichtspunkt
der Effizienz des politischen Systems, der
unbestreitbar die gegenwärtige Debatte
über die Föderalismusreform dominiert,
wäre die Frage, ob öffentliche Verantwor-
tung zentral oder dezentral wahrgenom-
men wird, im Prinzip zunächst einmal of-
fen. Eine solche prinzipielle Offenheit be-
steht jedoch nicht für den deutschen Fö-
deralismus, der eine eigene geschichtlich
gewachsene Kraft darstellt und für den
die Teilung der staatlichen Aufgaben
zwischen dem Bundesstaat und seinen
Gliedstaaten bereits ein Wert in sich ist.
Dezentralisierung dagegen ist eine gene-
relle Philosophie der Kompetenzvertei-
lung zugunsten der möglichst niedrigen
Ebene, bei der jedoch allein Sachargu-
mente zählen, die auch den Vorteil der
zentralen Ebene erweisen können.

Eine Besinnung auf die geschichtlichen
Wurzeln des deutschen Föderalismus
und die Grenzen seiner rationalen Be-
gründbarkeit scheint im Blick auf die
gegenwärtige Reformdebatte dringend
geboten. Es zeigte sich nämlich schon
früh, dass die Zuständigkeit einer relativ
großen Zahl von Ländern für so wichtige
Gebiete wie Bildung und Wissenschaft,

Der Föderalismus gehört zum politischen
Selbstverständnis der heutigen deut-
schen Republik und gilt – trotz der weit
verbreiteten kritischen Distanz zur natio-
nalen Vergangenheit – als eine positiv zu
bewertende Traditionslinie der deut-
schen Geschichte. Wer freilich die in der
gegenwärtigen Föderalismusdebatte vor-
gebrachten Argumente für die Vorteile ei-
ner bundesstaatlichen Ordnung betrach-
tet, wird dort kaum Anklänge an die Ge-
schichte finden. Stattdessen werden Vor-
züge genannt, die auch für andere dezen-
trale und regionale Strukturen zutreffen,
als da sind Bürgernähe, Möglichkeiten
zur Partizipation, zur Transparenz und
Kontrollierbarkeit der Entscheidungen
sowie nicht zuletzt die Sachnähe von Po-
litik. So lesen sich denn auch Argumente
für den Föderalismus nicht selten wie Be-
gründungen des Subsidiaritätsprinzips,
aus dem sich ein grundsätzlicher Vorrang
dezentraler Strukturen ergibt.

Was auf den ersten Blick als Moder-
nität des Föderalismus erscheint, der den
heutigen Trends zur Dezentralisierung
und zur Regionalität nicht viel mehr als
seine geschichtliche Dignität voraus hat,
könnte sich – konsequent zu Ende ge-
dacht – durchaus als eine rationale Infra-
gestellung des deutschen Bundesstaates
in seiner gegenwärtigen Form erweisen.
Und zwar nicht, wie heute weithin be-
hauptet wird, im Interesse der Länder
und ihrer Kompetenzen. Deren Kern sind
nämlich nach allgemeinem Verständnis
die Polizei und die Kulturhoheit. Es gäbe
aber durchaus gute Gründe, die innere Si-
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welche die Lebensinteressen vieler Men-
schen in einer hoch mobilen Bevölkerung
unmittelbar berühren, zu Schwierigkei-
ten führt, die nicht wenige Menschen am
Sinn und Nutzen des Föderalismus zwei-
feln lassen. Um dem zu begegnen, sind
zwei Methoden entwickelt worden, ohne
die der deutsche Föderalismus nicht le-
bensfähig wäre: die Selbstkoordination
der Länder und die Gemeinschaftsaufga-
ben von Bund und Ländern. Beide Wege
wurden, weil von der Wirklichkeit er-
zwungen, früh beschritten. Die Kultusmi-
nisterkonferenz, der andere Fachminis-
terkonferenzen folgen sollten, entstand
schon 1948, mithin also schon vor der
Gründung der Bundesrepublik. Die Ge-
meinschaftsaufgaben auf den Gebieten
der Forschung und des Hochschulbaus
bildeten sich – aus schierer Notwendig-
keit – bald nach 1949 in Gestalt von Ad-
hoc-Lösungen heraus, bevor sie 1969
durch die Ergänzung des Grundgesetzes
in den Artikel 91a und 91b auf eine ver-
fassungsmäßige Grundlage gestellt und
in den Jahren danach, und zwar mit
durchaus vorzeigbaren Ergebnissen, aus-
gebaut wurden. Dies geschah durch den
gemeinsamen Entschluss der beiden da-
mals zur Koalition vereinten Volkspar-
teien und entsprach den unabweisbaren
Notwendigkeiten der Realität und dem
sich immer stärker artikulierenden Wil-
len einer breiten Bevölkerungsmehrheit.
Wer dies wieder rückgängig machen will,
muss überzeugend darlegen, warum die
damals wirkenden Gründe heute nicht
mehr gelten sollten und auf welche an-
dere Weise der deutsche Bundesstaat auf
den genannten Gebieten in ein fruchtba-
res Verhältnis zur Lebenswirklichkeit ge-
bracht werden kann.

Nun ist es unbestreitbar richtig, dass
sich Bundestag und Bundesrat bei wirk-
lich wichtigen Gesetzesvorhaben zuneh-
mend blockieren und damit das Ver-
trauen in die Demokratie gefährden. Tat-
sächlich ist dies aber nur ein Teilproblem

der deutschen Malaise. Deren Kern be-
steht vielmehr darin, dass in der alten
Bundesrepublik während der zweiten
Hälfte ihrer Geschichte in einem wechsel-
seitigen Hochschaukeln von Parteien,
Interessengruppen, Gesetzgebern und
Richtern der Versuch gemacht worden
ist, eine individualistische Gesellschaft zu
schaffen, deren Mitglieder allen Ernstes
sich ihre Lebenschancen rechtlich absi-
chern und ihre Lebensrisiken rechtlich
ausschließen lassen wollen. Man könnte
dies auch eine Gesellschaft nennen, die
sich einerseits von den Zumutungen des
Gemeinwohls lossagt und politischen
Entscheidungsräumen eher misstraut,
sich andererseits aber auch nicht den He-
rausforderungen des Wettbewerbes und
der unabhängigen bürgerschaftlichen Ini-
tiative überlassen will. So entstand eine
hoch verrechtlichte Ordnung, in der mit
noch so energisch vorgetragenen Ruckre-
den nichts zu bewegen ist. Das Missver-
hältnis zwischen Handlungsbedarf und
Handlungsmöglichkeit führt zu allge-
meinem Politikverdruss.

Für diesen Zustand ist von den großen
und reichen Ländern der Verflechtungs-
grad von Bund und Ländern als Sünden-
bock erkoren worden, wobei dem armen
Tier die Mängel der Selbstkoordination
der Länder gleich noch mit aufgebürdet
werden. Jede Art von institutioneller Zu-
sammenarbeit wird verdächtigt, rasche
und transparente Entscheidungen zu ver-
hindern. Wie sehr auf diese Weise die
Wirklichkeit entstellt wird, sei kurz am
Beispiel des Abiturs dargestellt. Dass das
Abitur den Status einer Hochschulzu-
gangsberechtigung hat und damit bei uns
im Prinzip der Zugang zu allen Hoch-
schulen und zu allen Studienfächern ein-
klagbar ist, wird zwar durch das Hoch-
schulrahmengesetz des Bundes festge-
stellt, war aber schon lange vorher ein
eherner Grundsatz der Selbstkoordina-
tion der Länder in der Kultusminister-
konferenz. Das hat wiederum seinen
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Grund nicht primär in dieser Institution,
sondern in der Tatsache, dass die CDU
und CSU einerseits und die SPD anderer-
seits am Rechtstitel Abitur festhalten,
wenn auch aus höchst unterschiedlichen
Gründen. Für die Unionsseite ist das Abi-
tur die letzte institutionelle Bastion einer
immer schwächer werdenden bildungs-
bürgerlichen Tradition, dessen juristische
Würde um jeden Preis bewahrt werden
muss. Für die SPD ist das Abitur das ent-
scheidende Instrument zur Beförderung
von Chancengleichheit und sozialem
Aufstieg. Im Streit darum, was dies für
den Leistungsbegriff bedeutet, sitzt die
Union zwangsläufig am schwächeren
Hebel, weil sie sich durch das Festhalten
am Rechtstitel Abitur des wichtigsten
Mittels zur Bewahrung und Erhöhung
des Leistungsniveaus, nämlich des Wett-
bewerbes, begibt. Aus diesem Rechtstitel
folgt im Gegenteil mit unausweichlicher
Konsequenz, was das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichtes von 1972 fordert,
nämlich eine möglichst gerechte Vertei-
lung der vorhandenen Studienplätze auf
die Inhaber von Hochschulzugangsbe-
rechtigungen – mit all den verhängnis-
vollen Konsequenzen, die unser Hoch-
schulwesen seitdem belasten, als da sind
ein (durch Ländervertrag geschaffenes!)
zentralplanwirtschaftliches Verteilungs-
system, die von der Länderfinanzpolitik
erzwungenen und der Qualität der Lehre
unangemessenen Curricularnormwerte
und die von Verfassungsgerichten gefor-
derte Zurücksetzung der Forschung.
Nichts davon ist im Wesen der Sache
durch die Rahmengesetzgebung des Bun-
des, die Gemeinschaftsaufgaben oder die
Selbstkoordination der Länder bedingt,
wie dies in einer Antwort des Baden-
Württembergischen Staatsministeriums
vom 19. Februar 2003 auf eine Große
Landtagsanfrage behauptet wird. Ursa-
che ist allein der politische Wille der Par-
teien und der von ihnen gestellten Schul-
minister der Länder, die sich gegen wach-

sende öffentliche Kritik bis heute wei-
gern, das Abitur nur als Hochschulzu-
gangsbefähigung zu definieren und da-
mit das zu ermöglichen, was unsere
Hochschulen am dringendsten brauchen:
den Wettbewerb der Hochschulen um die
besten Studieninteressierten und den
Wettbewerb der Studieninteressierten
um die in ihrem Fach besten Hochschu-
len. Selbst die Minilösung, dass die Hoch-
schulen wenigstens in den Numerus-
clausus-Fächern einen gewissen Prozent-
satz unter jenen Studienbewerbern aus-
wählen dürfen, die bei ihnen studieren
wollen, brauchte mehr als zehn Jahre, um
in der KMK durchgesetzt zu werden. Wer
die mangelnde Wettbewerbsorientierung
unseres Bildungswesens durch die Ent-
flechtung des Föderalismus erreichen
will, verkennt also Ursache und Wirkung.

Welche Verflechtung?
Worin besteht denn nun aber die nicht zu
bestreitende Verflechtung des Födera-
lismus, die zur wechselseitigen Blockade
von Bund und Ländern führen kann?
Solche Blockaden bestehen vor allem da-
rin, dass eine vom Bundestag abwei-
chende Stimmenmehrheit im Bundesrat
Bundesgesetzen ihre Zustimmung ver-
sagt oder gegen diese Einspruch erhebt.
Im Wesentlichen gibt es zwei Verflech-
tungen, die im Grundgesetz angelegt
sind. Das ist erstens die Festlegung durch
Artikel 30 des Grundgesetzes, wonach
der Bund für seine Gesetze der verwal-
tungsmäßigen Umsetzung durch die
Länder bedarf. Abgesehen von dadurch
entstehenden finanziellen Belastungen
werden die Länder damit auch für poli-
tische Projekte in Anspruch genommen,
die sie grundsätzlich ablehnen, wie etwa
bei der rechtlichen Anerkennung der
gleichgeschlechtlichen Lebensgemein-
schaften. Das sind zweitens die finanziel-
len Abhängigkeiten der Länder, die sich
aus der starken Stellung des Bundes in
der Steuergesetzgebung ergeben.
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Beide Konfliktmöglichkeiten sind
nicht völlig aus der Welt zu schaffen, son-
dern nur zu mildern. Derzeit wird das
Konfliktpotenzial aber zusätzlich ver-
schärft durch den 1969 neu formulierten
Artikel 104a des Grundgesetzes, der in
sich widersprüchlich ist. Einerseits legt
dieser im Absatz (1) fest, dass Bund und
Länder die Ausgaben, die sich aus den je-
weiligen Aufgaben ergeben, gesondert
tragen, und im Absatz (2), dass der Bund
die Ausgaben trägt, wenn die Länder in
seinem Auftrag handeln. Im Absatz (3)
des gleichen Artikels heißt es jedoch:
„Bundesgesetze, die Geldleistungen ge-
währen und von den Ländern ausgeführt
werden, können bestimmen, dass die
Geldleistungen des Bundes ganz oder
zum Teil vom Bund getragen werden.“
Damit wird das Prinzip der klaren Auf-
gaben- und Ausgabentrennung durch-
brochen, wenn auch jeweils mit Zustim-
mung des Bundesrates. Auch der Absatz
(4), nach dem der Bund den Ländern „Fi-
nanzhilfen für besonders bedeutsame In-
vestitionen der Länder und Gemeinden
(Gemeindeverbände) gewähren“ kann,
ist geeignet, den Zusammenhang zwi-
schen politischer Entscheidung und ihren
finanziellen Konsequenzen zu verwi-
schen. Auf den ersten Blick scheinen diese
Regelungen flexibles und solidarisches
Handeln zu ermöglichen. In der Praxis
haben sie jedoch dem politischen Kuh-
handel und der wechselseitigen Erpress-
barkeit Tür und Tor geöffnet. Vor allem
ist dadurch ein Gewirr von rechtlichen
Zuständigkeiten und finanziellen Ver-
pflichtungen entstanden, das die Zuord-
nung von politischer Verantwortung er-
heblich erschwert.

Lösung durch Wettbewerb
Ein Erfolg versprechender Weg, diesen
Schwierigkeiten zu entkommen, wäre
zweifellos, den inzwischen hochkomple-
xen kooperativen Föderalismus jeden-
falls in einem gewissen Maße durch einen

Wettbewerbsföderalismus zu ersetzen.
Um einen Wettbewerb zu erreichen, der
allen eine faire Erfolgschance bietet und
nicht für einige der Beteiligten ruinös ist,
sind zwei Grundbedingungen notwen-
dig. Erstens müssen die Wettbewerbsteil-
nehmer – hier also die Länder – annä-
hernd gleich groß und potenziell gleich
stark sein. Zweitens müssen die Wettbe-
werbsteilnehmer für die Aufgabenfelder,
in denen sie konkurrieren, klare Kompe-
tenzen haben und selbst über die dafür zu
verwendenden finanziellen Mittel verfü-
gen können. Konkret könnte das bedeu-
ten, das Bundesgebiet in acht gleichge-
wichtige Länder zu untergliedern. Be-
kanntlich gibt es aber keine politische Ini-
tiative zur Neugliederung der Länder, ja,
nicht einmal eine ernst zu nehmende po-
litische Diskussion darüber. Und nach
Ausweis des Ergebnisprotokolles der Be-
sprechung der Regierungschefs der Län-
der vom 27. März 2003 in Berlin wollen
die Länder an den Finanzhilfen nach Ar-
tikel 104a Absatz 4 Grundgesetz festhal-
ten. Da niemand so naiv sein kann anzu-
nehmen, dass sich dann der Bund den
Vorteil von Absatz (3) des gleichen Arti-
kels nehmen lässt, können wir für die
gegenwärtige Debatte um die so ge-
nannte Modernisierung des Föderalis-
mus davon ausgehen, dass eine der wich-
tigsten, wenn nicht die wichtigste Ursa-
che für die wechselseitige Blockade von
Bundestag und Bundesrat nicht angetas-
tet wird.

Eigentlich wäre es eine Sache der poli-
tischen Redlichkeit gewesen, spätestens
zu diesem Zeitpunkt das Projekt der Fö-
deralismusreform für beendet zu erklä-
ren. Stattdessen konzentriert sich der Ruf
nach Entflechtung immer mehr auf ein Ge-
biet, das von Anfang an im Vordergrund
des Interesses der großen und reichen Län-
der gestanden hat, welche die Initiative
zur Reform des Föderalismus ergriffen,
nämlich auf die Abschaffung der Ge-
meinschaftsaufgaben für den Hochschul-
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bau, für die Forschungsförderung und für
die Bildungsplanung (Artikel 91a und 91b
Grundgesetz) sowie der Bundesrahmen-
kompetenz für das Hochschulwesen (Ar-
tikel 75 des Grundgesetzes). Da es genau
diese Gebiete sind, auf denen sich nach all-
gemeiner Überzeugung die Zukunft der
deutschen Gesellschaft entscheidet, stellt
sich die Frage, warum ausgerechnet diese
mit Deutschland als Ganzem nichts mehr
zu tun haben, sondern ausschließlich von
16 Ländern als Wettbewerb unter Unglei-
chen entschieden werden sollen.

Gemeinschaftsaufgaben
Wenden wir uns zunächst den Gemein-
schaftsaufgaben zu, von denen das Ba-
den-Württembergische Staatsministeri-
um am 19. Februar 2003 in einer Antwort
auf eine große Anfrage aus dem Landtag
behauptet, vor allem sie machten po-
litische Entscheidungsprozesse intrans-
parent und verwischten klare Kompe-
tenzstrukturen. Durch Artikel 91a des
Grundgesetzes wurde die Gemein-
schaftsaufgabe Hochschulbau geschaf-
fen, nach welcher der Bund beim Aus-
bau und Neubau von Hochschulen ein-
schließlich der Hochschulkliniken auf
der Grundlage eines speziellen Gesetzes
die Hälfte der Ausgaben trägt. Eine
wichtige Konsequenz der Bundesbeteili-
gung am Hochschulbau war die Aufwer-
tung des bereits 1957 durch ein Verwal-
tungsabkommen zwischen dem Bund
und den Ländern geschaffenen Wissen-
schaftsrates. Denn jetzt wurde es dessen
Aufgabe, die von einem Land für die
Hochschulbauförderung vorgesehenen
Projekte unter wissenschaftlichen und
wissenschaftspolitischen Gesichtspunk-
ten zu bewerten und zu einer entspre-
chenden Empfehlung für den Bundes-
rahmenplan zu kommen. Dies geschieht
in einem zweistufigen Verfahren – zu-
nächst durch die Wissenschaftliche
Kommission und sodann durch die aus
Regierungsvertretern des Bundes und

der Länder bestehende Verwaltungs-
kommission.

Nichts am Verfahren des Wissen-
schaftsrates ist intransparent. Es ist viel-
mehr von einer für politische Entschei-
dungsprozesse seltenen Rationalität.
Und auch von einer Einschränkung der
Entscheidungsfreiheit der Länder kann
keine Rede sein, denn es gibt keine Län-
derquoten. Schon deshalb hat diese Ge-
meinschaftsaufgabe in der Entflech-
tungsdebatte nichts zu suchen, weil die
Hochschulbaumittel nicht Teil der in ih-
rem Umfang eindeutig geregelten Fi-
nanzströme sind. Vor allem aber geht die
Initiative zu konkreten Hochschulbau-
maßnahmen stets von den Landesregie-
rungen aus. Freilich muss sich jedes Land
mit seinen konkreten Vorhaben der Kri-
tik des Wissenschaftsrates stellen. Das ist,
wie aus dessen Entscheidungspraxis un-
schwer nachgewiesen werden könnte,
ein qualitätsorientierter Wettbewerb, der
schon viel Geldverschwendung verhin-
dert hat. Freilich erfolgt auch nach positi-
ver Empfehlung des Wissenschaftsrates
die hälftige Bundesbeteiligung nicht
automatisch, sondern erst durch einen
Beschluss im Hochschulbau-Planungs-
ausschuss von Bund und Ländern. Dieser
kann sich selbstverständlich nur im Rah-
men dessen bewegen, was der Bundes-
haushalt insgesamt für die Hochschul-
bauförderung vorsieht. Das hat den Bund
schon oft in erhebliche politische Schwie-
rigkeiten gegenüber den Ländern und
den Hochschulen gebracht. Für so man-
chen Landesfinanzminister liefern dage-
gen die Grenzen, die der Bundeshaushalt
zieht, eine willkommene Ausrede. Die
Frage, wer den Hochschulbau mehr för-
dert – der Bund oder die Länder –, ist also
ein ständiges Thema des öffentlichen
Streites, was durchaus im Interesse der
Hochschulen liegt.

Wie jede Rechtskonstruktion hat na-
türlich auch das Hochschulbauförderge-
setz seine Tücken und Schwierigkeiten.
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Viel wichtiger ist, dass es der Wissen-
schaftspolitik der Länder, insbesondere
der mittleren und kleineren Länder,
wenn sie die Hochschulen auf die landes-
politische Prioritätenliste setzen und
überzeugende Bauvorhaben entwickeln,
beachtliche Erfolgschancen gibt. Nicht
zuletzt haben die Landeswissenschafts-
minister durch die begründete Aussicht
auf eine hälftige Bundesbeteiligung sehr
viel bessere Aussichten für Fortschritte
im Hochschulbau, als wenn sie über die-
ses Argument nicht verfügten. Und hier
liegt wahrscheinlich auch der Hund be-
graben: Die anderen Ressorts der Landes-
regierungen neiden der Wissenschaftspo-
litik diesen Platzvorteil, und die Finanz-
ministerien sowie nicht selten auch die
Staatskanzleien betrachten die Notwen-
digkeit zur Kofinanzierung von Bundes-
mitteln ohnehin als einen Eingriff in ihre
Dispositionsfreiheit für den Landeshaus-
halt.

Es kann überhaupt kein Zweifel darü-
ber bestehen, dass die materiellen Bedin-
gungen für die Hochschulen in den meis-
ten Ländern ohne die Gemeinschaftsauf-
gabe Hochschulbau sehr viel schlechter
wären. Vor allem hätten mittlere und klei-
nere Länder so gut wie keine Möglichkeit,
trotz ihrer geringeren Finanzkraft in einer
einigermaßen überschaubaren Zeit neue
Hochschulentwicklungen auf den Weg
zu bringen. So hat Sachsen in den Jahren
1991 bis 2002 zwei Milliarden in seine
Hochschulen investiert, von denen 884
Milliarden vom Bund kamen. Insgesamt
wäre die Aufbauleistung des letzten Jahr-
zehntes im Osten Deutschlands ohne
diese Gemeinschaftsaufgabe völlig aus-
geschlossen gewesen. Man kann es dre-
hen und wenden wie man will: Es sind
nur die wenigen großen und reichen Län-
der, die sich vielleicht von der Zerschla-
gung des derzeitigen Systems der Hoch-
schulbauförderung einen Vorteil verspre-
chen könnten. Und auch sie könnten auf
diesen Vorteil nur hoffen, wenn der Bund

den Ländern beträchtliche Steueranteile
abträte. Wer kann das ernsthaft anneh-
men?

Forschungsförderung
Die zweite für die deutsche Wissenschaft
bedeutsame und jetzt gefährdete Ge-
meinschaftsaufgabe von Bund und Län-
dern, nämlich die Forschungsförderung,
findet sich im Artikel 91b des Grundge-
setzes. Zwar haben sich die Regierungs-
chefs der Länder am 27. März 2003 im Er-
gebnisprotokoll ihrer Besprechung da-
rauf verständigt, die „Forschungsför-
derung [. . .] auch in Zukunft als Mischfi-
nanzierung fortzuführen“, nachdem das
Baden-Württembergische Staatsministe-
rium noch am 19. Februar 2003 auf deren
Abschaffung gedrungen hatte. Aber der
Bund hat in seinen Positionen zur „Mo-
dernisierung der bundesstaatlichen Ord-
nung“ vom April 2003 gefordert, dass
„künftig [. . .] die Forschungsorganisatio-
nen (FhG, HGF, MPG, DFG) in die allei-
nige Zuständigkeit des Bundes, die so
genannten ,Blaue-Liste-Einrichtungen‘ in
die alleinige Zuständigkeit der Länder
überführt werden“. Da eine Reform des
Grundgesetzes nicht gegen die die
Bundesregierung tragende Bundestags-
mehrheit durchzusetzen ist, wäre es fahr-
lässig, eine solche Forderung nicht ernst
zu nehmen. Würde aber die Gemein-
schaftsaufgabe Forschungsförderung ab-
geschafft, so wäre dies von einer wahrhaft
verheerenden Auswirkung auf den Wis-
senschaftsstandort Deutschland. Selbst
zu einer Zeit, als das Deutsche Reich in
der Mehrheit seiner Bevölkerung und sei-
ner Fläche aus einem Land, nämlich aus
Preußen, bestand, hielt man es im Blick
auf die finanziellen Mittel für notwendig,
in Gestalt der damaligen Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft eine gesamtdeutsche Orga-
nisation für die moderne Grundlagenfor-
schung zu schaffen. Seit den Anfängen
der Bundesrepublik war es ganz selbst-
verständlich, weil dringend erforderlich,
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dass Bund und Länder durch eine Viel-
zahl von Vereinbarungen gemeinsame
Verantwortung für die Forschung über-
nahmen. Im Grunde hat Artikel 91b dies
nur übersichtlich gemacht und zugleich
durch den Verweis auf die dafür zu tref-
fenden Vereinbarungen die angemessene
Flexibilität bewahrt. Bund und Länder
verpflichten sich langfristig zu finanziel-
len Leistungen dem Grunde nach, wäh-
rend die konkreten Höhen regelmäßig
verhandelt werden.

Die eigentlichen inhaltlichen Entschei-
dungen treffen auf diesem Gebiet weder
der Bund noch die Länder, sondern die
Forschungsorganisationen selbst – ent-
weder durch ihre mehrheitlich mit Wis-
senschaftlern besetzten Gremien oder
durch einen gutachtergesteuerten Wett-
bewerb. Darin liegt ja der enorme Vorteil
der deutschen Forschungsförderung im
Vergleich mit anderen europäischen Län-
dern. Man stelle sich einmal vor, Max-
Planck-Institute oder andere Forschungs-
institute würden nicht nach den wissen-
schaftlichen Vorzügen eines bestimmten
Standortes, sondern nach politischen In-
teressen errichtet. Überdies liegt es im be-
sonderen Interesse der Länder, diese
Form der Zusammenarbeit zu bewahren.
Der Bund spielt schon lange mit der Ab-
sicht, die Länder aus der Verantwortung
insbesondere für die prestigeträchtige
Max-Planck-Gesellschaft herauszudrän-
gen. Damit fehlte zugleich dem engen Zu-
sammenwirken der Forschungsorganisa-
tionen mit den Universitäten und Hoch-
schulen die Basis in der gemeinsamen
Trägerschaft von Bund und Ländern. Die
in Deutschland durch seinen föderalen
Aufbau bedingte Art der Wissenschafts-
organisation ist ohnehin nicht unproble-
matisch für die Einheit von Lehre und
Forschung und für den Rang der Univer-
sitätsforschung. Durch eine so genannte
Entflechtung würde beides wirklich be-
droht, insbesondere zu Lasten der Uni-
versitäten und Hochschulen, für welche

die Länder die Verantwortung tragen.
Würde ferner, wie offenbar vom Bund
beabsichtigt, die Leibniz-Gemeinschaft
als jüngste deutsche Wissenschaftsorga-
nisation ausschließlich den Ländern zu-
geordnet, so muss – insbesondere in den
ostdeutschen Ländern – mit einer mas-
senhaften Vernichtung wertvollen For-
schungspotenzials gerechnet werden.

Bildungsplanung
In Artikel 91b findet sich ferner die Ge-
meinschaftsaufgabe Bildungsplanung.
Diese steht in ihren politischen und finan-
ziellen Auswirkungen deutlich hinter
den beiden anderen Gemeinschaftsaufga-
ben zurück, bietet jedoch den Nutzen be-
gleitender und unterstützender Projekte
und Kontakte, wenn sie auch immer wie-
der vom Bund zum Ärger der Länder zu
Ritten in ihm eigentlich nicht zustehende
Felder der Bildungspolitik genutzt wird.
Anzunehmen, dass dies nach Wegfall die-
ser Gemeinschaftsaufgabe unterbliebe,
scheint naiv. Dafür ist die nationale Be-
deutung der Bildungspolitik zu groß. Da-
her würde der Verzicht auf diese Ge-
meinschaftsaufgabe von weiten Teilen
der öffentlichen Meinung wohl eher als
Schildbürgerstreich betrachtet werden,
ähnlich wie die bornierten Attacken aus
den Ländern auf die Idee einer nationalen
Kulturstiftung des Bundes und der Län-
der. Das kleinliche Gezänk darüber, ob
der Bund, weil er hier keine Gesetzge-
bungskompetenz hat, für Kultur Geld
ausgeben darf, versteht die Öffentlichkeit
nicht. Auf diese Weise gewinnen die Län-
der keine Freunde und Verbündete für
den Föderalismus – im Gegenteil. Nicht
unerwähnt darf bleiben, dass die Ge-
meinschaftsaufgaben zwar immer wieder
zu politischem Streit über die Bedeutung
von Wissenschaft und Bildung und über
die daraus zu ziehenden Konsequenzen
geführt haben, aber niemals zu einer Blo-
ckade zwischen Bundestag und Bundes-
rat, was ja bekanntlich als Hauptargu-
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ment für eine Entflechtung der Kompe-
tenzen von Bund und Ländern gilt.

Bleibt noch als Angriffspunkt die Rah-
menkompetenz des Bundes in Artikel 75
des Grundgesetzes, die allgemeinen
Grundsätze des Hochschulwesens gesetz-
lich zu regeln. Dazu schreibt das Baden-
Württembergische Staatsministerium in
seiner schon wiederholt zitierten Antwort
vom 19. Februar 2003, die gegenwärtige
Situation sei gekennzeichnet durch „eine
stetige Verlagerung der Kompetenzen der
Länder auf den Bund – mit bislang unge-
brochener Tendenz, zum Beispiel will der
Bund beim derzeitigen Gesetzgebungs-
vorhaben „Hochschulrahmengesetz“ ver-
fassungswidrig ein Verbot von Studien-
gebühren festschreiben statt sich auf die
ihm zustehende Rahmengesetzgebungs-
kompetenz zu beschränken“. Diese Dar-
stellung ist – zurückhaltend gesagt – 
irreführend. Das Hochschulrahmenge-
setz ist nämlich 1998 auf Initiative der von
Helmut Kohl geführten Bundesregierung
und im Zusammenwirken mit den Län-
dern drastisch auf ein Grundsätzegesetz
reduziert worden. Vor allem entfielen
Strukturvorschriften zur Hochschulver-
fassung, die eigene Regelungen der Län-
der auf diesem Gebiet ernsthaft behindert
hatten. Als Streitfall ist neben den Stu-
diengebühren nur noch die Habilitation
zu nennen. Beide sind jedoch in Bezug auf
ihre Verfassungskonformität strittig und
mithin atypisch.

Von einer Reform der wesentlichen
Schwachpunkte unserer bundesstaat-
lichen Ordnung, nämlich von einer Neu-
gliederung der Länder und einer Lich-
tung des durch Artikel 104a, Absatz 3
und 4 entstandenen Finanzdschungels,
hat man sich längst verabschiedet. Statt
dessen konzentriert man sich ausgerech-
net auf die Abschaffung solcher Gemein-
schaftsaufgaben, die für die gesamtnatio-
nale Bedeutung von Wissenschaft und
Bildung eine bisher überwiegend för-
dernde Rolle spielen. Wer, wie die Län-

der fordern, die Hochschulbauförderung
und, wie der Bund will, die gemeinsame
Trägerschaft der Forschungsförderung
abschafft, handelt den objektiven Not-
wendigkeiten von Bildung und Wissen-
schaft entgegen. Denn diese bestehen
nicht in Kleinteiligkeit, sondern in Groß-
räumigkeit. Wenn die deutschen Länder
aus geschichtlichen Gründen auf diesem
Gebieten prioritäre Verantwortung tra-
gen, dann müssen sie daran interessiert
sein, die Gefahren der Kleinstaaterei
durch eine stabile und institutionalisierte
Zusammenarbeit untereinander und mit
dem Bund zu überwinden. So, wie die
Dinge jetzt laufen, können sich allenfalls
die großen und reichen Länder in
Deutschland der Illusion hingeben, aus
dieser Art von Reform irgendeinen Nut-
zen zu ziehen. Auch die politische Leis-
tungsfähigkeit des Föderalismus wird
dadurch nicht erhöht. Die Enttäuschung
über diese Reform des Föderalismus ist
also bereits vorauszusehen. Wer bei Wis-
senschaft und Kultur von Abgrenzung
und Entflechtung redet, muss sich fragen
lassen, ob er deren Wesen überhaupt be-
griffen hat. Denn diese zielen ja auf per-
manente Grenzüberschreitung. Ganz un-
abhängig davon, ob sich eine Nation als
Bundesstaat oder als Einheitsstaat orga-
nisiert, bleiben in jedem Falle Bildung,
Wissenschaft und Kultur wesentliche
Elemente ihrer Identität. Da Deutschland
aus geschichtlichen Gründen ein Bun-
desstaat ist und auf diesen Gebieten die
Länder eine eigene und wesentliche Ver-
antwortung haben, muss zwischen ihnen
und mit dem Bund ein angemessenes
und wirkungsvolles Zusammenwirken
garantiert sein. Ein Föderalismus, der
sich nicht als Träger nationaler Aufgaben
versteht und entsprechend handelt, ist in
Wahrheit nichts anderes als Partikula-
rismus. Die Provinzialisierung von Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur, die sich
daraus zwangsläufig ergäbe, wäre eine
Katastrophe für Deutschland.

Hans Joachim Meyer
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